
Brennpaste (flüssig)  

EG-Sicherheitsdatenblatt  

Druckdatum: 21.09.2015 Seite 1 von 10

E+H Services AG

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc hs und des Unternehmens  

Brennpaste (flüssig) 
1.1. Produktidentifikator  

Brandpasta, Ethanol Gel (liquid) 
Weitere Handelsnamen  

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs ode r Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird  

Verwendung des Stoffs/des Gemischs  
Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzte Exposition gegenüber unverbranntem Produkt ist 
zu erwarten 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt  
E+H Services AG Firmenname: 
Industriestraße 14 Strasse: 
CH-4658  Däniken Ort: 

Telefon: +41 62 288 61 11   Fax: +41 62 288 61 90 
E-Mail: CFrey@eh-services.ch 

www.eh-services.ch Internet: 
Tox Info Suisse, Auskunft: +41 44 251 66 66 , im Notfall: 145, mail: info@toxinfo.ch 
 

1.4. Notrufnummer:  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
Gefahrenbezeichnungen: F - Leichtentzündlich, Xi - Reizend 
R-Sätze: 
Leichtentzündlich. 
Reizt die Augen. 

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP ] 
Gefahrenkategorien: 
Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2 
Gefahrenhinweise: 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
Verursacht schwere Augenreizung. 

2.2. Kennzeichnungselemente  
Signalwort: Gefahr 
Piktogramme: GHS02-GHS07 

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
Verursacht schwere Augenreizung. 

Gefahrenhinweise  

Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Behälter dicht verschlossen halten. 
Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

Sicherheitshinweise  
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Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. 
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. 
Massnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut 
mit Wasser abwaschen/duschen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Bei Brand: Wasser. zum Löschen verwenden. 
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 

Dieses Material kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Zündquellen (z.B. statische Elektrizität, 
Zündflammen, mechanische/elektrische Ausrüstung und elektronische Geräte wie Handys, Computer und 
Pager die nicht als eigensicher zugelassen sind) entzündet werden. 

2.3. Sonstige Gefahren  

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en 

3.2. Gemische  

Gefährliche Inhaltsstoffe  

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Anteil
Einstufung gemäss Richtlinie 67/548/EWG CAS-Nr. 

REACH-Nr. 
Index-Nr. 

EG-Nr. Bezeichnung 

70 %Ethanol (vgl. Ethylalkohol) (nach BG RCI) 200-578-6 
F - Leichtentzündlich, Xi - Reizend  R11-36 64-17-5 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 603-002-00-5 

30 %Wasser 213-791-2 
7732-18-5 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen  

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen  

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
Allgemeine Hinweise  

Für Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Nach Einatmen 
von Sprühnebeln sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 

Nach Einatmen  

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt  

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Falls das Produkt in die Augen 
gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spülen. Anschließend 
Augenarzt konsultieren. 

Nach Augenkontakt  

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Nach Verschlucken  
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Sym ptome und Wirkungen  
Es liegen keine Informationen vor. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung  
Symptomatische Behandlung. Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung  

5.1. Löschmittel  

Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Löschpulver. Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschmittel. 
alkoholbeständiger Schaum. Sprühwasser. 

Geeignete Löschmittel  

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef ahren  
Entzündlich. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 
einsetzen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer 
gelangen lassen. 

Zusätzliche Hinweise  

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freise tzung  

Alle Zündquellen entfernen. Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus. Massnahmen 
gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzau srüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren  

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr 
6.2. Umweltschutzmassnahmen  

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 
aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschüttetes Produkt nie in den 
Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reini gung  

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte  

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung  

Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: 18°C. Nur in gut gelüfteten Bereichen 
verwenden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Im Dampfraum geschlossener Systeme können 
sich brennbare Dämpfe ansammeln. Vorsicht! Der Versand erfolgt in der Regel bei Temperaturen oberhalb 
des Flammpunktes. 

Hinweise zum sicheren Umgang  

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Massnahmen gegen elektrostatische 
Aufladungen treffen.   Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
Weitere Angaben zur Handhabung  

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksi chtigung von Unverträglichkeiten  
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Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, 
heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter  

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe. 
Zusammenlagerungshinweise  

Geeignetes Material für Behälter: Aluminium. Stahl. rostfreier Stahl.  Schützen gegen: Hitze. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen  

7.3. Spezifische Endanwendungen  
Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzte Exposition gegenüber unverbranntem Produkt ist 
zu erwarten 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönliche Schutzausrüstungen  

8.1. Zu überwachende Parameter  

MAK-Werte  

Kategorie F/mlmg/m³ppmStoff CAS-Nr. Herkunft 
MAK-Wert 8 h 500Ethanol 64-17-5 960

Kurzzeitgrenzwert 1000 1920

TLV-Name: Fuel Gel 
TLV-TWA (mg/m³): 5 
TLV-STEL (ppm): 10 

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten  

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmassnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss 
Atemschutz getragen werden. 

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsp latz  

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit 
nicht essen und trinken. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 

Schutz- und Hygienemassnahmen  

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmassnahmen 
nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.  Geeignetes Atemschutzgerät: 
Behältergerät mit Druckluft (Pressluftatmer) (DIN EN 137). 

Atemschutz  

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit 
CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind 
in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch 
auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für 
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Chemikalienschutzhandschuhe sind in 
ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch 
auszuwählen.  
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).  
Erforderliche Eigenschaften: antistatisch. flüssigkeitsdicht. 

Handschutz  

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
Augenschutz  

Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. 
Körperschutz  
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farblos 
Paste Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften  

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten  

nach: Alkohol Geruch: 
Prüfnorm  

pH-Wert: nicht bestimmt

Zustandsänderungen  
nicht bestimmtSchmelzpunkt: 

85 °CSiedebeginn und Siedebereich: 
18 °CFlammpunkt: 

Entzündlichkeit  
nicht anwendbarFeststoff: 
nicht anwendbarGas: 

0,56 Vol.-%Untere Explosionsgrenze: 
8 Vol.-%Obere Explosionsgrenze: 

Selbstentzündungstemperatur  
425°CFeststoff: 

nicht anwendbarGas: 

Nicht brandfördernd. 
Brandfördernde Eigenschaften  

nicht bestimmtDampfdruck: 
Dampfdruck: 
  (bei 50 °C) 

0,6 hPa

Dichte: 0,803 g/cm³

Wasserlöslichkeit: 
  (bei 20 °C) 

0 g/L

nicht bestimmt Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln: 
nicht bestimmt Verteilungskoeffizient: 

Kin. Viskosität: 
  (bei 25 °C) 

3,97 mm²/s

nicht bestimmtDampfdichte: 
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

562,1 g/lLösemittelgehalt: 
9.2. Sonstige Angaben  

nicht bestimmtFestkörpergehalt: 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  

10.1. Reaktivität  
Entzündlich, Entzündungsgefahr. 

10.2. Chemische Stabilität  
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heisse Oberflächen), Funken und offenen Flammen. Dämpfe können 
mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen  

Es liegen keine Informationen vor. 
10.5. Unverträgliche Materialien  

Kohlendioxid. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen  

Akute Toxizität, oral  
LD50: Ratte >2000 mg/kg 
 
Akute Toxizität, dermal  
LD50: Ratte. >2000 mg/kg 
 
Akute Toxizität, inhalativ  
LC50: Ratte. > 5mg/l  Expositionsdauer: 4h 

Akute Toxizität  

Bezeichnung CAS-Nr. 
h Spezies Dosis Methode Expositionswege 

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) (nach BG RCI) 
Akute orale Toxizität Ratte LD50 6200 mg/kg 
Akute inhalative Toxizität Ratte 4 LC50 95,6 mg/l 

Reizwirkung am Auge:  nicht reizend.  
Nach Hautkontakt: schwach reizend. 

Reiz- und Ätzwirkung  

Nach Hautkontakt: nicht sensibilisierend. 
Sensibilisierende Wirkungen  

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 
Sonstige Angaben zu Prüfungen  

Allgemeine Bemerkungen  
Es gibt keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch selbst. Angaben beziehen sich auf die 
Hauptkomponente. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  

Akute Fischtoxizität LC50: >100mg/l 
Akute Daphnientoxizität EC50: >100mg/l 
 
Algentoxizität EC50: 100mg/l 
Bakterientoxizität: EC50: 100mg/l 

12.1. Toxizität  
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CAS-Nr. Bezeichnung 
h Aquatische Toxizität Methode Spezies Dosis 

Ethanol (vgl. Ethylalkohol) (nach BG RCI) 64-17-5 
Akute Crustaceatoxizität EC50 9268 - 14221 mg/l Daphnia magna 48 

h 

Das Produkt wurde nicht geprüft. Das Produkt ist teilweise biologisch abbaubar. Es verbleiben signifikante 
Rückstände. Mechanische Abtrennung in Reinigungsanlagen möglich. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit  

Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.3. Bioakkumulationspotenzial  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser  
Log Pow CAS-Nr. Bezeichnung 

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) (nach BG RCI) -0,31 

Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.4. Mobilität im Boden  

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

Es liegen keine Informationen vor. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen  

Keine besonderen Umweltschutzmassnahmen erforderlich. 
Weitere Hinweise  

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
Empfehlung  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäss den behördlichen 
Vorschriften. 

Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt 
werden. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel  

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  

Landtransport (ADR/RID)  
UN1170 14.1. UN-Nummer:  
ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) 14.2. Ordnungsgem ässe 

UN-Versandbezeichnung:  
3 14.3. Transportgefahrenklassen:  
II 14.4. Verpackungsgruppe:  
3 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: F1 
Sondervorschriften: 144 601 
Begrenzte Menge (LQ): 1 L 
Beförderungskategorie: 2 

33 Gefahrnummer: 
Tunnelbeschränkungscode: D/E 
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Sondervorschriften: 274 
 E2 
Beförderungskategorie: 2 

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport  

Binnenschiffstransport (ADN)  
UN1170 14.1. UN-Nummer:  
ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) 14.2. Ordnungsgem ässe 

UN-Versandbezeichnung:  
3 14.3. Transportgefahrenklassen:  

14.4. Verpackungsgruppe:  II 

Gefahrzettel: 3 
F1 Klassifizierungscode: 
144 601 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 1 L 

Sondervorschriften: 274 
 E2 

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstrans port  

Seeschiffstransport (IMDG)  
UN1170 14.1. UN-Nummer:  
ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 14.2. Ordnungsgem ässe 

UN-Versandbezeichnung:  
3 14.3. Transportgefahrenklassen:  
II 14.4. Verpackungsgruppe:  
3 Gefahrzettel: 
144 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 1 L 
F-E, S-D EmS: 

Sondervorschriften: 274, 915, 944 
 E2 

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstranspo rt  

Lufttransport (ICAO)  
UN1170 UN/ID-Nr.:  
ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 14.2. Ordnungsgem ässe 

UN-Versandbezeichnung:  
3 14.3. Transportgefahrenklassen:  
II 14.4. Verpackungsgruppe:  
3 Gefahrzettel: 
A3 A58 A180 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L 
353 IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 
5 L IATA-Maximale Menge - Passenger: 
364 IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 
60 L IATA-Maximale Menge - Cargo: 

 E2 
: Y415 
Sondervorschriften: A3 
: Y341 

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport  
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14.5. Umweltgefahren  
nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwende r 
Achtung: Brennbare Flüssigkeiten. 

14.7. Massengutbeförderung gemäss Anhang II des MARP OL-Übereinkommens 73/78 und gemäss IBC-Code  
nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits - und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften f ür den Stoff 
oder das Gemisch  

EU-Vorschriften  
70 % (562,1 g/l) Angaben zur VOC-Richtlinie (EG): 

Nationale Vorschriften  
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. 

Beschäftigungsbeschränkung: 

VOC-Anteil (VOCV): 70 % 
3606.9090 VOC-Zolltarif-Nr. (VOCV): 

Zusätzliche Hinweise  
 100; 110 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  

Abkürzungen und Akronyme  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext)  
Leichtentzündlich. 
Reizt die Augen. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
Verursacht schwere Augenreizung. 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in 
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so 
gefertigte neue Material übertragen werden. 

Weitere Angaben  
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(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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